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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg, 
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungsz.: Mo – Fr 8-12 Uhr, Do 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120.
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern

Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Kinderhort Wartenberg „Die wilden Wawittel” 0170/4570753
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0

Fax                          42621-26
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Josefsheim                                               735590
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi. 15-18 Uhr, Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband 
Erdinger Moos                             08122/498-0
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790
Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776
Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Mittwoch                                     16 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr
Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 13 Uhr
Recyclinghof Langengeisling, 
Kapellenstr. für Sperrmüll
Öffnungszeiten:  Mi. u. Fr.         15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Bodenrichtwerte zum 31.12.2020

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte am Landratsamt Er-
ding hat die Bodenrichtwerte für den Bereich des Landkreises Erding
zum 31.12.2020 ermittelt. Die Bodenrichtwerte liegen in der Zeit
vom 26.07.2021 – 24.08.2021 im Rathaus Wartenberg, Marktplatz
8, 85456 Wartenberg im Bauamt, Zimmer 219 zu den üblichen Öff-
nungszeiten (Montag – Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr sowie Donnerstag
von 13:30 Uhr – 18:00 Uhr) zur Einsichtnahme aus. 
Jedermann hat das Recht, von der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses Auskunft über die Bodenrichtwerte zu erhalten. 
Neu ist, dass die einzelnen Richtwertzonen im Bayernatlas unter
dem Thema „Planen und Bauen“ einsehbar sein werden (www.bay-
ernatlas.de).

Wartenberg, 13.07.2021
Gemeinde Berglern
Anton Scherer, Erster Bürgermeister
Gemeinde Langenpreising
Josef Straßer, Erster Bürgermeister
Markt Wartenberg
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Vor – Ort Impfaktion des Impfzentrums Erding                           

Das Impfzentrum Erding kommt am Freitag, 23.7. mit einem mobi-
len Team nach Wartenberg um allen impfwilligen Bürgern ab 12 Jah-
ren ein Impfangebot zu machen. Minderjährige unter 18 müssen

von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.
Die Impfungen werden am 23.7. in der Strogenhalle Wartenberg,
Zustorfer Straße 3 von 9:00 – 13:00 Uhr durchgeführt. Eine Termin-
vereinbarung ist NICHT nötig.
Als Impfstoffe sollen hauptsächlich die Vakzine von Biontech zum
Einsatz kommen. Zusätzlich soll auch das Vakzin von Johnson&John-
son (nur für Personen ab 18 Jahren), welches nur einmal geimpft
werden muss, angeboten werden. 
Der Termin für die Zweitimpfung (nur Biontech) findet am Freitag,
20.8.21 wieder in der Strogenhalle Wartenberg von 09:00 – 13:00
Uhr statt, alternativ kann die Zweitimpfung unter Einhaltung der
empfohlenen Mindestabstände von 3-6 Wochen auch im Impfzen-
trum Erding ohne Terminvereinbarung erfolgen.
Zur Impfung mitzubringen sind ein gültiges Ausweisdokument, Me-
dikamentenplan, medizinische Unterlagen (falls nötig), sowie ein
Impfpass. Falls kein Impfpass vorhanden ist, wird Ihnen vor Ort ein
Ersatzdokument ausgestellt.
Eine Registrierung unter https://impfzentren.bayern/ ist nicht zwin-
gend notwendig, würde jedoch den Impfablauf beschleunigen.
Zur Vorbereitung können die Aufklärungsbögen des RKI und die Ein-
willigungserklärung (zu finden unter https://www.brk-erding.de/
impfzentrum) durchgelesen und ausgedruckt werden.

Wahlhelfer für die Bundestagswahl 2021 gesucht

Für die Bundestagswahl am 26.09.2021 sucht die Verwaltungsge-
meinschaft für die Wahllokale in Berglern, Langenpreising und War-
tenberg noch Wahlhelfer, die Demokratie hautnah erleben
möchten. Das Amt des Wahlhelfers ist ein Ehrenamt. Die ehrenamt-
lichen Wahlhelfer müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und
wahlberechtigt sein. Für die Wahlhelfer werden im September Schu-
lungen durch die Rathausmitarbeiter angeboten.
Der Einsatz als Wahlhelfer erfolgt schichtweise von 8.00 Uhr bis

Amtlicher Teil
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18.00 Uhr. Im Anschluss findet die Auszählung der Stimmen durch
die Wahlhelfer statt. Interessierte wenden sich bitte formlos unter
Angabe von Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Kontaktdaten an
die Verwaltungsgemeinschaft:
Gemeinde Berglern
Frau Petra Bergmeier, info@berglern.de, Tel.: 7309 150
Gemeinde Langenpreising
Frau Christina Schindlbeck, info@langenpreising.de, Tel.: 7309 180
Markt Wartenberg
Frau Sandra Hänsel, info@wartenberg.de, Tel.: 7309 120

Gemeinde Berglern
So wird’s nicht gemacht!

Unser schönes Feldkreuz am Ende der Kreuzstraße in Niederlern
wird leider regelmäßig beschädigt. 
Wir bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, damit wir den Van-
dalismus an dieser Stelle verfolgen können und somit diesen schö-
nen Platz mit dem Feldkreuz auch dauerhaft erhalten können.

Herzliche Grüße
Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Straßenkehrung

In der Kalenderwoche 30 (26.07.-30.07.2021) werden die Straßen
in der Gemeinde Berglern durch die Firma Wurzer gekehrt. 
Die Grundstückseigentümer werden gebeten, die Gehsteige abzu-
kehren. Die Kraftfahrer werden gebeten, beim Parken der Autos
daran zu denken, dass die mit Kraftfahrzeugen zugeparkten Flächen
nicht gekehrt werden können. 

Vielen Dank im Voraus.

Gemeinde Langenpreising
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Am Dienstag, 27.07.2021, um 19:00 Uhr findet in der Schulturn-
halle Langenpreising, Zehentweg 2 A, 85465 Langenpreising eine

Sitzung des Gemeinderates Langenpreising mit folgender 
Tagesordnung statt.

1. 4. Änderung Bebauungsplan Östlich Strogenflutkanal II, 1. Bau-
abschnitt; Behandlung der Stellungnahmen und ggf. Satzungs-
beschluss

2. Haushalt 2021
2.1 Beschluss ub̈er die Finanzplanung
2.2 Erlass der Haushaltssatzung
3. Voranfrage der Energievision Landkreis Erding Entwicklungs

(EVE) GmbH auf Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage
4. Neuanlage von Urnenerdgräbern
5. Erlass von Leitlinien fur̈ die Bur̈gerbeteiligung in der Gemeinde

Langenpreising
6. Bekanntgabe von Beschlus̈sen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
7. Bericht aus den Ausschus̈sen und aus Sitzungen von Gemein-

schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist
8. Genehmigung der Niederschrift ub̈er die öffentliche Sitzung

vom 08.06.2021

9. Bekanntgaben und Anfragen
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 16.07.2021
Josef Straßer, Erster Bur̈germeister

Markt Wartenberg
BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG

Sehr geehrte Damen und Herren, am Montag, 26.07.2021, 
um 17:30 Uhr findet im Foyer des Rathauses Wartenberg, 

85456 Wartenberg eine Sitzung des Bau-, Umwelt- und Verkehrs-
ausschusses mit folgender Tagesordnung statt.

1. 16. Änderung Bebauungsplan Am Bründlhof; Billigung der Plan-
fassung und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Be-
hörden

2. Bauanträge
2.1 Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage, Untere

Bergstr. 4a
2.2 Tektur zu Errichtung eines Einfamilienhauses mit Einliegerwoh-

nung und Doppelgarage, Auerbach 15
2.3 Neubau eines Gartenhauses, Rockelfing 9
3. Ausweisung öffentlicher Stellplätze Am Steyrerfeld
4. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung

deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist
5. Bekanntgaben und Anfragen
6. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 05.07.2021
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Mit freundlichen Grüßen
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG DER TAGESORDNUNG
Am Donnerstag, 29.07.2021, um 19:00 Uhr findet im Trachtens-

tadl, Thenner Str. 62 in 85456 Wartenberg eine Sitzung des Markt-
gemeinderates Wartenberg mit folgender Tagesordnung statt.

1. Haushalt 2021
1.1 Beschluss über die Finanzplanung
1.2 Erlass der Haushaltssatzung
2. Jahresrechnung 2020
2.1 Vorlage der Jahresrechnung
2.2 Beschlussfassung zu Haushaltsresten
2.3 Beschlussfassung zu Haushaltsüberschreitungen
3. Luftreinigungsgeräte - weiteres Vorgehen
4. Errichtung eines kommunalen Trinkbrunnens
5. Antrag der Stiftung Seraphisches Liebeswerks (SLW) Altötting

auf Übernahme der Betreiberschaft des Kinderhortes Warten-
berg

6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
deren Geheimhaltungsgrund entfallen ist

7. Bericht aus den Ausschüssen und aus Sitzungen von Gemein-
schaften und Institutionen, deren Mitglied die Gemeinde ist

8. Bekanntgaben und Anfragen
9. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 16.06.2021
10. Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung

vom 28.06.2021
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Wartenberg, 20.07.2021
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Satzung des Marktes Wartenberg ub̈er die Herstellung von
Stellplätzen und deren Ablösung (Stellplatzsatzung)

Vom 18. Mai 2021
Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007
(GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes
vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663) geändert worden ist, erlässt
der Markt Wartenberg folgende Satzung:



§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt fur̈ das gesamte Gebiet des Marktes Wartenberg
mit Ausnahme der Gemeindegebiete, fur̈ die verbindliche Bebau-
ungspläne mit abweichenden Stellplatzfestsetzungen gelten.

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen besteht entspre-
chend Art. 47 Abs. 1 BayBO,
- wenn eine Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- oder Abfahrts-

verkehr zu erwarten ist,
oder
- wenn durch die Änderung oder Nutzungsänderung einer Anlage

ein zusätzlicher Bedarf zu erwarten ist.Das gilt nicht, wenn sonst
die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter
Beruc̈ksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung nach Art. 47
Abs. 3 Nr. 3 BayBO erheblich erschwert oder verhindert wur̈de.

§ 3 Anzahl der Stellplätze
(1) 1Die Anzahl der notwendigen und nach Art. 47 BayBO herzustel-

lenden Stellplätze (Stellplatzbedarf) ist anhand der Richtzahlen-
liste fur̈ den Stellplatzbedarf zu ermitteln, die als Anlage
Bestandteil dieser Satzung ist. ²Die herzustellenden Stellplätze
mus̈sen ungehindert und unabhängig voneinander befahr- und
nutzbar sein; Stauräume jeder Art, insbesondere vor Garagen,
werden nicht als Stellplatz angerechnet. ³Wird die Zahl der not-
wendigen Stellplätze nicht durch diese Satzung oder eine städte-
bauliche Satzung festgelegt, ist die Verordnung ub̈er den Bau
und Betrieb von Garagen sowie ub̈er die Zahl der notwendigen
Stellplätze des Bayerischen Staatsministeriums des Innern an-
zuwenden. 4Die sich aus der Anlage ergebende Anzahl ist immer
auf eine volle Zahl aufzurunden.

(2) 1Zusätzlich zu den nach § 3 Abs. 1 erforderlichen Stellplätzen ist
bei Wohngebäuden ab der 3. Wohneinheit ein Besucherstell-
platz zu errichten, sowie ab der 4. Wohneinheit je angefangene
drei Wohneinheiten jeweils ein weiterer fur̈ Besucher zugängli-
cher Stellplatz auf der Freifläche (Besucherstellplatz) zu errich-
ten. (Erläuterung siehe Anlage)

(3) 1Wohngebäude im Sinne dieser Satzung sind insbesondere Ein-
familien-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Mehrfamilienhäuser
und sonstige Gebäude mit Wohnungen; ausgenommen Senio-
ren-, Pflege, Arbeitnehmer-, Studenten-, Jugend-, Kinder-,
Schul̈er und Behindertenwohnheime sowie vergleichbare
Wohnformen. ²Fur̈ die Nutzungsarten nach Satz 1 Halbsatz 2 gilt
Abs. 1 Satz 3 entsprechend.

(4) 1Fur̈ Verkehrsquellen, die in dieser Anlage nicht erfasst sind, ist
der Stellplatzbedarf nach den besonderen Verhältnissen im Ein-
zelfall in Anlehnung an eine oder mehrere vergleichbare Nut-
zungen, die in der Anlage aufgefuḧrt sind, zu ermitteln. ²Ist dies
nicht möglich, so ist Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden.

(5) 1Fur̈ Anlagen mit regelmäßigem An- und Auslieferungsverkehr
ist auch eine ausreichende Anzahl von Stellplätzen fur̈ Lastkraft-
wagen nachzuweisen. ²Auf ausgewiesenen Ladezonen fur̈ den
Anliegerverkehr dur̈fen keine Stellplätze nachgewiesen werden.

(6) Fur̈ Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr durch Autobusse
zu erwarten ist, ist auch eine ausreichende Anzahl von Stellplät-
zen fur̈ Busse nachzuweisen.

(7) Fur̈ Anlagen, bei denen ein Besucherverkehr durch einspurige
Kraftfahrzeuge (z.B. Radfahrer, Mofafahrer) zu erwarten ist, ist
auch ein ausreichender Platz zum Abstellen von Zweirädern
nachzuweisen.

(8) 1Werden Anlagen verschiedenartig genutzt, so ist der Stellplatz-
bedarf fur̈ jede Nutzung (Verkehrsquelle) getrennt zu ermitteln.
²Eine gegenseitige Anrechnung ist bei zeitlich ständig getrennter
Nutzung möglich.

§ 4 Möglichkeiten zur Erful̈lung der Stellplatzpflicht
(1) 1Die Stellplatzverpflichtung wird erful̈lt durch Schaffung von

Stellplätzen auf dem Baugrundstuc̈k (Art. 47 Abs. 3 Nr. 1 BayBO)
oder auf einem geeigneten Grundstuc̈k in der Nähe, wenn des-
sen Benutzung fur̈ diesen Zweck gegenub̈er dem Rechtsträger
der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist (Art. 47 Abs. 3
Nr. 2 BayBO). ²Ein geeignetes Grundstuc̈k befindet sich in der
Regel nicht mehr in der Nähe, wenn die fußläufige Entfernung
150 m ub̈ersteigt.

(2) 1Stellplätze dur̈fen auf dem Baugrundstuc̈k oder auf einem an-

deren Grundstuc̈k im Sinne des Absatzes 1 nicht errichtet wer-
den, wenn aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan auf
dem Baugrundstuc̈k keine Stellplätze oder Garagen angelegt
werden dur̈fen.

(3) 1Der Stellplatznachweis kann durch Abschluss eines Ablösungs-
vertrages erful̈lt werden, der im Ermessen der Gemeinde liegt.
²Der Ablösungsbetrag wird pauschal auf 8.000 EUR pro Stellplatz
festgesetzt.

§ 5 Ausstattung von Stellplätzen
(1) 1Die Flächen fur̈ Stellplätze sind möglichst unversiegelt oder mit

wassergebundener Decke und breitflächiger Versickerung (z.B.
Rasengittersteine, Schotter-, Pflasterrasten) anzulegen. 2Es ist
fur̈ die Stellplatzflächen eine eigene Entwässerung vorzusehen.
Die Entwässerung darf nicht ub̈er öffentliche Verkehrsflächen
erfolgen.

(2) Stellplätze fur̈ Schank- und Speisewirtschaften sowie fur̈ Beher-
bergungsbetriebe und Boardinghäuser sind so anzuordnen, dass
sie leicht auffindbar sind. Auf sie ist durch entsprechende Schil-
der hinzuweisen.

(3) Die Mindestbreite von Stellplätzen beträgt 2,70 m.

§ 6 Barrierefreie Stellplätze
(1) 1Fur̈ je 25 notwendige Stellplätze fur̈ Kraftfahrzeuge ist fur̈ Men-

schen mit Behinderung ein zusätzlicher Stellplatz auf dem
Grundstuc̈k mit den Anforderungen nach den jeweils technisch
gul̈tigen Bestimmungen nachzuweisen. ²Ein Stellplatz nach Satz
1 muss dabei jedoch mindestens 3,50 m breit und mindestens
5,00 m lang sein.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn in Rechtsverordnungen nach Art. 80
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 BayBO (Sonderbauverordnungen) ent-
sprechende Regelungen getroffen werden.

§ 7 Abweichungen und Ausnahmen vom Stellplatzbedarf fur̈ be-
sondere Wohnungsarten

(1) Bei verfahrensfreien Bauvorhaben kann die Gemeinde, im Üb-
rigen die Bauaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde von den Vorschriften dieser Satzung Abweichungen
nach Art. 63 BayBO zulassen.

§ 8 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Stellplatzsatzung vom 13. April 2017 außer

Kraft.

Markt Wartenberg
Wartenberg, 18. Mai 2021
Christian Pröbst, Erster Bur̈germeister

Anlage zu § 3 Stellplatzbedarf
Richtzahlen fur̈ den Stellplatzbedarf von Wohngebäuden
Nr.      Verkehrsquelle                                         Zahl der Stellplätze
1        Wohngebäude
1.1     Wohnungen in Wohngebäuden mit                         1 
          einer Wohnfläche bis zu 30 qm
1.2     Wohnungen in Wohngebäuden mit                         2 
          einer Wohnfläche ub̈er 30 qm bis 150 qm
1.3     Wohnungen in Wohngebäuden mit                         3 
          einer Wohnfläche ub̈er 150 qm
2        Beherbergungsbetriebe, Boardinghäuser      1 Stellplatz 
          Hotels, Pensionen, Boardinghäuser,            je zwei Betten; 
          Monteurwohnungen, Kurheime und     zusätzlich 1 Stellplatz 
          ähnliche Nutzungen                                     je 1,5 Mitarbeiter

Wohnfläche = Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung
(WoFlV). Abweichend von § 4 Nr. 4 WoFlV sind die Grundflächen
von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen voll anzurechnen.
Berechnung der Besucherstellplätze:
Wohneinheiten       Anzahl der Besucherstellplätze
1 - 2                                                       0
3                                                            1
4 - 6                                                       2
7 - 9                                                       3
…                                                           …
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vom Grill, Gyros mit Zaziki, Krautsalat und Semmel sowie hausge-
machte Schuxen und Kuchen. Alle Angebote gelten natürlich nur so-
lange der Vorrat reicht, Abholung nur mit FFP-2 Maske. 
Wir freuen uns auf Ihre Abholung! 

Ihre Freiwillige Feuerwehr Langenpreising e. V.

Deutsche Glasfaser stellt Glasfaserhauptverteiler in Langenprei-
sing und Zustorf auf 

Deutsche Glasfaser in der vergangenen Woche die beiden Haupt-
verteiler für das zukünftige Glasernetz in Langenpreising und Zustorf
auf. Im sogenannten „POP“ (Point of Presence) laufen alle Glasfa-
seranschlüsse zusammen. Er leitet den ankommenden und abge-
henden Datenverkehr weiter und verbindet das Netz vor Ort mit
der gesamten Welt – ein Internetanschluss mit Lichtgeschwindig-
keit. Die Hauptverteiler lassen sich in Langenpreising am Zehentweg
und in Zustorf am St.-Stefansplatz finden. „Die Aufstellung verlief
schnell und ganz nach Plan“, so Projektleiter Mischa Rühlicke von
Deutsche Glasfaser. 

Tatkräftiger Einsatz bei der POP-Aufstellung in Langenpreising v.l.n.r.
Josef Straßer (1. Bürgermeister Langenpreising), Marco Lachmann
(Fachbereichsleiter Bauamt/Sachgebietsleiter Hoch- und Tiefbau VG
Wartenberg)

Zur Aufstellung der POP waren der 1. Bürgermeister Josef Straßer,
sowie Marco Lachmann, Fachbereichsleiter Bauamt/Sachgebiets-
leiter Hoch- und Tiefbau VG Wartenberg, persönlich anwesend und
packte tatkräftig mit an. Die Gemeinde hatte sich für den Ausbau
mit Deutsche Glasfaser entschieden, um die Zukunftsfähigkeit von
Langenpreising und Zustorf zu sichern. Nun ist die Aufstellung der
POP’s in Langenpreising und Zustorf abgeschlossen. „Wir sind bisher
mit der strukturierten Ausbaugeschwindigkeit sehr zufrieden und
freuen uns, dass der Glasfaserausbau reibungslos verläuft“, so Bür-
germeister Straßer.

Der PoP an seinem neuen Standort in Zustorf, St.-Stefansplatz

Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser
Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser plant, baut und be-
treibt hauptsächlich anbieteroffene Glasfaser-Direktanschlüsse für
Privathaushalte und Unternehmen. Sie engagiert sich bundesweit
privatwirtschaftlich für die Breitbandversorgung ländlicher Regio-
nen. Mit innovativen Planungs- und Bauverfahren realisiert Deut-
sche Glasfaser in enger Kooperation mit den Kommunen

Abfallwirtschaft

Problemmüllsammlung

Wartenberg, Thenner Str. 60, (TSV Parkplatz) am Mittwoch, 28.7.,
von 13:30-14:30 Uhr

Gemeinde Berglern
Radltour nach Erding

Wir wollen den Sommer nutzen. Die kfd Berglern lädt zu einer
Radltour nach Erding mit Stadtführung und anschließender Einkehr
in einem Biergarten ein.
Am Donnerstag, 29.7. ist Treffpunkt um 13 Uhr am Kirchplatz. Bitte
Masken mitnehmen.
Anmeldung bei Martina Brandl, Tel: 08762/3406. Bitte auch den An-
rufbeantworter nutzen.

Treffen mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde Berglern am 22. Juli
2021 um 14:30 Uhr

Der Seniorenbeirat will sich mit allen Interessierten Senioren und
Seniorinnen der Gemeinde Berglern zu einem ersten Kennenlernen
und Gedankenaustausch treffen. Wir freuen uns schon heute, Sie
am 22.Juli 2021 um 14:30 Uhr im Café FOKO begrüßen zu dürfen.
Wir verraten schon heute die erste Seniorenaktion:
Geplant ist eine leichte Wanderung, entlang der Sempt von Berglern
aus Richtung Glaslern, weiter bis zum Dreieck. Wir nennen es Ban-
ker'l-Wanderung, weil wir hier an fünf Ruhebänken rasten und rat-
schen können und dürfen. Wir wollen um 13:30 Uhr beginnen,
Gehstrecke ca. 1 1/2 km, Dauer ca. 2 Stunden.
Alles Weitere und Genaueres erfahren sie am 22. Juli 2021, aus der
Presse oder dem Gemein-deblatt. 
Unser Seniorentelefon findet immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr
statt. Zu erreichen unter: Mobil: 0151 74578714

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Seniorenbeiräte

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 25.7. 
8:30 EUCHARISTIEFEIER mit Einführung der neuen Ministranten
10:00 Kinderkirche 

Gemeinde Langenpreising
Fahrzeugsegnung in Langenpreising

Am Sonntag, 25.7. findet im Anschluss an den Gottesdienst (Beginn
10 Uhr) in Langenpreising die Fahrzeugsegnung statt. Teilnehmen
dürfen Fahrzeuge jeglicher Art. Die Pfarrei freut sich über eine rege
Teilnahme.

Dorffest für dahoam!

Leider machen die Corona-Beschränkungen ein Dorffest der ge-
wöhnlichen Art auch in diesem Jahr unmöglich. Wir haben uns des-
halb entschieden, am Sonntag, 25.7. von ca. 11 Uhr (nach der
Kirche/Fahrzeugsegnung) bis 14:30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus
Langenpreising frisch zubereitete Dorffestschmankerl sowie Ku-
chen/Schuxen zum Mitnehmen anzubieten. Ein Verzehr vor Ort ist
nicht möglich. Aus Umweltschutzgründen, können Sie gerne auch
ihre eignen Transportbehältnisse mitbringen. Ansonsten verwenden
wir für die Verpackung biologisch abbaubare Zuckerrohrschachteln.
Speisenangebot: Würstel mit Kraut und Semmel, Rollbraten mit
Kraut- und Kartoffelsalat, Soße und Semmel, Steckerlfisch (Forelle)

Nichtamtlicher Teil
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FTTH-Netzanschlüsse schnell und kosteneffizient – auch im Rahmen
bestehender Förderprogramme für den flächendeckenden Breit-
bandausbau. 2020 gründeten die erfahrenen Glasfaserinvestoren
EQT und OMERS als Eigentümer die Unternehmensgruppe durch
einen Zusammenschluss der Netzanbieter inexio und Deutsche
Glasfaser. Deutsche Glasfaser ist als FTTH-Anbieter mit den meisten
Vertragskunden marktführend in Deutschland. www.deutsche-glas-
faser.de

Pressekontakt: Corinna Trümner
Koordinatorin Marketing und Kommunikation Bauvermarktung
c.truemner@deutsche-glasfaser.de, www.deutsche-glasfaser.de

Einladung zum Ferienprogramm vom Obst- und Gartenbauverein
Langenpreising

Alles dreht sich um die Kartoffel.
Kartoffelklauben mit den Kindern
ab 6 Jahren wie anno dazumal.                                                               
Am Dienstag, 7.9., Treffpunk Zankl-
stadl um 13 Uhr. 
Anmeldung bei Rosa Daschinger,
Tel.: 08762-3298 oder Manfred
Heger, Tel.: 08762-247

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Fr. 23.7. Hl. Brigitta v. Schweden
15:00 Zustorf: Taufe Lisa-Marie Louati 
Sa. 24.7. Hl. Scharbel Mahluf u. hl. Christophorus 
14:00 Taufe: Simon Sellmair
So. 25.7.
8:00 Zustorf: EUCHARISTIEFEIER, Amt f. † Elt. Franz u. Gertrud

Heilmeier v. Elisabeth m. Fam., f. † Rosmarie u. Erwin Seck v.
Marianne Widl u. f. † Elt. u. Angeh. v. Alfred Herlt

10:00 EUCHARISTIEFEIER mit anschl. Fahrzeugsegnung, Amt f. † Elt.
Paul u. Walburga Hörger v. Christine Prediger m. Fam., f. †
Nachbarn, f. † Onkel u. Tanten v. Fam. Christine Prediger, f. †
Tanten u. Onkeln, Schwägerin Pauline, Fam. Hartig v. Anne-
liese Danner, f. † Elt., Großelt., Schwiegerelt., Onkel u. Tanten,
Cousin, Schwager u. Schwägerin Rita v. Anton Daschinger, f.
† Elt. u. Großelt. v. Fam. Martin Bauer u. f. † Schwester Rita
v. Rosi Daschinger

Aus unserem Pfarrverband sind uns in die Ewigkeit vorangegangen:
Frau Elisabeth Loibl aus Langenpreising und Herr Johann Neumüller
aus Langenpreising.
Gott, du Vollender des Lebens, schenke ihnen Geborgenheit und
Heimat bei dir.

Markt Wartenberg
Einladung des Imkervereins Wartenberg

zur Sommerversammlung am Freitag, 23.7., um 19:30 Uhr im Reiter
Bräu in Wartenberg 
Die Tagesordnung lautet:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Jahresrückblick Bienenjahr und Vereinsaktivitäten
4. Informationen zum Verdachtsfall Amerikanische Faulbrut in

Wartenberg
5. Kassenbericht
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Neuwahlen der Vorstandschaft
8. Eintragung des Vereins ins Vereinsregister (als e.V.); Entwurf der

Satzung
9. Geplante Aktivitäten
10. Ausgabe der bestellten Varroamittel

11. Diskussion / Wünsche und Anträge
Eine Teilnahme setzt die Beachtung der Hygienemaßnahmen vo-
raus. Interessierte Bürger, die an der Versammlung teilnehmen wol-
len, aber nicht Mitglied im Verein sind, melden sich bitte im Voraus
an (0179-7652399).  

Dominik Rutz, 1. Vorsitzender

Kinderprogramm des KulturMarkts Wartenberg e.V.

Der KulturMarkt Wartenberg e.V. hat für Kinder ein schönes Som-
merprogramm anzubieten. Schon am 25. Juli findet in Kooperation
mit dem Medienzentrum Wartenberg eine Lesung von Alexandra
Wagner statt. Sie liest um 14 Uhr aus ihrem Buch „Magische Welt
der Dinge - Antons geheime Reise mit Paul Puli” im Wittelsbacher
Saal. Falls an diesem Nachmittag das Wetter schön ist, findet die
Lesung auf dem Nikolaiberg statt. Der Eintritt zur Lesung ist frei,
über Spenden freuen sich die Initiatoren. Zur Lesung muss man sich
bitte bis 23.7. im Medienzentrum anmelden. Am 31. Juli dürfen die
Kinder und Jugendlichen zusammen mit der Kunstpädagogin Silke
Weber von 10 Uhr bis 12 Uhr Aquarell-Malen. Heike Kronseder und
Jutta Paulini begleiten den Kunst-Vormittag. Auch hierzu ist eine An-
medlung erforderlich; man kann dies bei Heike Kronseder unter Tel.
01718095120 tun. Der kreative Vormittag findet im Wittelsbacher
Saal statt. Als musikalisches Programm bietet der KulturMarkt War-
tenberg e.V. am Samstag, 7. August von 10 Uhr bis 12 Uhr ein „Trom-
meln für Kinder” an. Der Trommelkünstler Ifeanyi C. Okolo wird mit
den Jugendlichen und Kindern im Wittelsbacher Saal oder bei schö-
nem Wetter im Freien musizieren. Um Anmeldung unter Tel.
01718095120 (Heike Kronseder) oder heike.kronseder@t-online.de
wird gebeten.

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Do. 22.7. Hl. Maria Magdalena
19:00 EUCHARISTIEFEIER
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Fr. 23.7. Hl. Brigitta v. Schweden, Ordensgründerin, Patronin
Europas

19:15 Holzhausen: EUCHARISTIEFEIER
Sa. 24.7. Hl. Scharbel Mahluf, Ordenspriester u. hl. Christophorus,

Märtyrer 
11:30 Erstkommunion
17:30 Dankandacht
19:00 Vorabendmesse
So. 25.7.
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier

Evangelisch-Lutherische Friedenskirche Wartenberg
Do. 22.7.
20:00 Probe des Gospelchors, Emma Erb
So. 25.7.
10:00 Offene Kirche bis 18 Uhr
Mi. 28.7.
19:00 Meditationsabend - Stille Andacht mit Pfarrerin Martina Oefele
Do. 29.7.
20:00 Probe des Gospelchors, Emma Erb

Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 25.7.
9:00 Erlöserkirche, Gottesdienst mit Abendmahl, Keller

10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst mit Abendmahl, Keller
So. 1.8.
10:00 Erlöserkirche, Gottesdienst, Wilhelm

Melden Sie sich bitte möglichst vorab für den Gottesdienst im Pfarr-
amt telefonisch (Tel. 08122/999 80 90) oder per E-Mail
(pfarramt@ev-kirche-erding.de) an. Es besteht nach wie vor die
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in den Gottesdiensten.
Bitte informieren Sie sich über aktuelle Gottesdienste und Angebote
auf unserer Homepage www.ev-kirche-erding.de.

Ihr inhabergeführter 
Akustiker in Wartenberg!

Hörakustik in Wartenberg
Untere Hauptstraße 16b
85456 Wartenberg
www.akustik-wartenberg.de

Terminvereinbarung unter:

0 87 62 - 929 90 80

persönliche & individuelle Beratung

Hörsysteme aller Preisklassen

langfristig gleicher Ansprechpartner

unverbindliches Probetragen

umfangreiches Zubehör

Terminvereinbarung unter:

0 87 62 - 929 90 80

langfristig gleicher Ansprechpartner

unverbindliches Probetragen

umfangreiches Zubehör

Bild © BernafonAG

      

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 24./So. 25.7., versieht
Joachim Glasmacher, Johannisplatz 7, Dorfen, Tel. 08081-93270

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:00 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      23.7.  Ursula-Apotheke, Stadtplatz 7, Moosburg
                    Apotheke am Schönen Turm, Erding, Landshuter Str. 9
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Sa.     24.7.  Weltrich’sche Apotheke, Wartenberg, Obere Hauptstr. 4
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr
So.     25.7.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Mo.   26.7.  Rivera Apotheke, Erding, Riverastr. 7
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Di.       27.7.   Marien-Apotheke, Weingraben 2, Moosburg
                    Schubert-Apotheke, Landshuter Str. 8, Taufkirchen/Vils
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Mi.      28.7.   Apotheke am Erlbach, Vilsheimer Str. 1a, Buch am Erlbach
                    Rathaus-Apotheke, Erding, Landshuter Str. 2
                    Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr
Do.      29.7.   Malven Apotheke, Freisinger Str. 19b, Langenbach
                    Fuchs-Apotheke, Erding, Zugspitzstr. 57
                    Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, täglich 8-20 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen

unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

 
 
 
 
 
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Voll- 
oder Teilzeit einen Berufskraftfahrer (m/w/d),   
FS.Kl. C für feste Tagestouren.  
 

 
Kühl- u. Verteilerverkehr 
85465 Langenpreising, Tel. 08762 / 721710 
E-Mail: furtner.transporte@t-online.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


